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Auszahlungen = (70 + 71 + 72 + 73 + 74 + 75 + 78 ) ./. {[B](6122 + 6132 + 6142 + 6182 + 6232 + 6482 + 6612 + 6812 + 6862)}



Investitionsquote = Investitionsauszahlungen / Auszahlungen

Investitionsquote = (781 + 782 + 783 + 784 + 785 ./. {[b]6812}) / Auszahlungen



Personalausgabenquote = Personalauszahlungen / Auszahlungen

Personalausgabenquote = (70 + 71) / Auszahlungen



Zinsausgabenquote = Zinsauszahlungen / Auszahlungen

Zinsauszahlungsquote = 751 / Auszahlungen



Einzahlungen = (60 + 61 + 62 + 63 + 64 + 65 + 66 + 68 ) ./. {[B] (6122 + 6132 + 6142 + 6182 + 6232 + 6482 + 6612 + 6812 + 6862)}



Steuereinnahmequote = Steuern und steuerähnliche Abgaben / Einzahlungen

Steuereinnahmequote = (60 ./. 605) / Einzahlungen



Deckungsgrad = Einzahlungen / Auszahlungen

Deckungsgrad  = Einzahlungen / Auszahlungen



Investitionszuweisungsquote = Zuweisungen für Investitionen vom Land / Investitionsauszahlungen der Kommunen

Investitionszuweisungsquote = 6811 / (781 + 782 + 783 + 784 + 785 ./. {[b]6812})

b: bei der Bildung der Aggregate wird das Merkmal Auszahlungen für Investitionzuweisungen um die entsprechenden Einzahlungen bereinigt.



Sozialleistungsquote = Sozialausgaben / Auszahlungen

Sozialleistungsquote = (733 + 746) / Auszahlungen
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1 Allgemeine Angaben zur Statistik 

1.1 Grundgesamtheit 
Seit dem Berichtsjahr 2011 werden folgende Erhebungseinheiten in den vierteljährlichen Kassenergebnissen des 
Öffentlichen Gesamthaushalts abgebildet: Die Kern- und Extrahaushalte des Bundes, der Länder, der Gemeinden/ 
Gemeindeverbände (Gv.) und der Sozialversicherung (Sozialversicherungsträger und Bundesagentur für Arbeit) sowie die 
Finanzanteile der Europäischen Union. 
Kern- und Extrahaushalte sind Einheiten des Öffentlichen Gesamthaushalts gemäß dem sogenannten Schalenkonzept 
(siehe Punkt 2.1.3). Bei den Extrahaushalten handelt es sich um öffentliche Fonds, Einrichtungen und Unternehmen, die 
nach den Kriterien des Europäischen Systems Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen (ESVG) 2010 zum Sektor Staat 
zählen.  

Mit dem Inkrafttreten des Finanz- und Personalstatistikgesetzes (FPStatG) vom 22. Mai 2013 zum 1. Dezember 2013 
ergaben sich Änderungen vor allem bei den Extrahaushalten. Ab dem 1. Vierteljahr 2014 umfasst der Berichtskreis der 
Extrahaushalte zusätzlich die zum Sektor Staat zählenden Einrichtungen für Wissenschaft, Forschung und Entwicklung 
sowie kommunalen Zweckverbände. Es wurde eine Abschneidegrenze für die Extrahaushalte eingeführt. Durch die 
Einführung der Abschneidegrenze werden Extrahaushalte, deren Ausgaben/Auszahlungen/Aufwendungen und 
Einnahmen/Einzahlungen/Erträge 1 Million Euro im Jahr unterschreiten, vierteljährlich geschätzt.  

 

1.2 Statistische Einheiten (Erhebungs- und Darstellungseinheiten) 
Im Einzelnen zählen zu den Erhebungseinheiten nach FPStatG: 

 Bund  

Kernhaushalt des Bundes  

Extrahaushalte des Bundes 

 Extrahaushalte des Bundes sind zur Erfüllung besonderer Aufgaben entstanden. Zur Beseitigung der 
Kriegsfolgelasten, zur Behebung der Vereinigungslasten, zur Bekämpfung der Finanzmarktkrise, zur 
Rücklagenbildung für künftige Versorgungslasten, zur Unterstützung der Kinderbetreuung und für weitere 
spezielle Zwecke. 

 Finanzanteile der Europäischen Union (EU-Anteile) 

Zu dieser Position gehören die aus der Bundesrepublik Deutschland direkt an die EU abgeführten Einnahmen 
(Mehrwertsteuer-Eigenmittel, Bruttonationaleinkommen-Eigenmittel, Zölle, Agrarabschöpfungen) sowie die 
Marktordnungsausgaben der EU an Inländer.  

 Länder einschl. Stadtstaaten Berlin, Bremen, Hamburg 

Kernhaushalte der Länder 

Extrahaushalte der Länder 

 Die Extrahaushalte der Länder umfassen u.a. ausgegliederte öffentliche Hochschulen, aus den 
Kernhaushalten ausgegliederte Statistische Ämter und Landesbetriebe, Landesbetriebe für Straßenbau/-
wesen bzw. für Verkehr sowie für Datenverarbeitung (IT), Sondervermögen Versorgungsrücklage, 
Versorgungsfonds, in Folge der Finanzmarktkrise entstandene Abwicklungsanstalten, Garantiegesellschaften 
o.ä. 

 Gemeinden und Gemeindeverbände (Gv.) 

Kernhaushalte der Gemeinden/Gv.  

Extrahaushalte der Gemeinden/Gv. 

  Die Schwerpunkte der Extrahaushalte der Gemeinden liegen in den Bereichen Bildung, Kunst, Erholung und 
Verwaltung. Seit dem 1. Vierteljahr 2014 sind die kommunalen Zweckverbände im Berichtskreis enthalten.  

 Sozialversicherungsträger und Bundesagentur für Arbeit (Sozialversicherung)  

Kernhaushalte der Sozialversicherung  

 Im Einzelnen sind das in der vierteljährlichen Kassenstatistik die allgemeine Rentenversicherung, die Knappschaft, 
die Alterssicherung für Landwirte, die gesetzliche Krankenversicherung, die soziale Pflegeversicherung und die 
Bundesagentur für Arbeit. Die Daten der vierteljährlich nicht berichtspflichtigen gesetzlichen 
Unfallversicherungsträger werden geschätzt.  

 Extrahaushalte der Sozialversicherung 

 Unter anderem Gesundheitsfonds, Versorgungsfonds der Bundesagentur für Arbeit, Serviceeinrichtungen der 
Sozialversicherungsträger. 
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1.3 Räumliche Abdeckung 
Ergebnisnachweis für die Bundesrepublik Deutschland nach dem Gebietsstand seit dem 3.10.1990.  

 

1.4 Berichtszeitraum/-zeitpunkt 
1. Januar bis 31. März (1. Vierteljahr), 
1. Januar bis 30. Juni (1.-2. Vierteljahr), 
1. Januar bis 30. September (1.-3. Vierteljahr), 
1. Januar bis 31. Dezember (1.-4. Vierteljahr), 
1. Januar bis 31. Dezember (1.-4. Vierteljahr) einschl. Auslaufperiode.  
In der Auslaufperiode werden nach dem 31.12. Abschlussvorgänge auf das zurückliegende Jahr gebucht. 

 

1.5 Periodizität 
Vierteljährlich 

 

1.6 Rechtsgrundlagen und andere Vereinbarungen 
Rechtsgrundlage ist das FPStatG in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. Februar 2006 (BGBl. I S. 438), zuletzt 
geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 2. März 2016 (BGBl. I S. 342) in Verbindung mit dem Bundesstatistikgesetz 
(BStatG) vom 22. Januar 1987 (BGBl. I S. 462, 565), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 21. Juli 2016 (BGBl. I  
S. 1768) geändert worden ist. 
 

1.7 Geheimhaltung 
1.7.1 Geheimhaltungsvorschriften 
Die erhobenen Einzelangaben werden nach § 16 BStatG grundsätzlich geheim gehalten. Nur in ausdrücklich gesetzlich 
geregelten Ausnahmefällen dürfen Einzelangaben übermittelt werden. Nach § 15 FPStatG dürfen statistische Ergebnisse, 
auch soweit sie auf Zusammenführungen von Angaben nach § 13 Absatz 2 beruhen, sowie Angaben nach § 9a Absatz 3 
Nummer 1, auf der Ebene der Erhebungseinheit veröffentlicht werden, soweit nicht Erhebungseinheiten nach § 2 Absatz 1 
Nummer 7 FPStatG, die nicht dem Sektor Staat zuzurechnen sind, betroffen sind.  
 

1.7.2 Geheimhaltungsverfahren 
Entfällt. 

 

1.8 Qualitätsmanagement 
1.8.1 Qualitätssicherung 
Im Prozess der Statistikerstellung werden vielfältige Maßnahmen durchgeführt, die zur Sicherung der Datenqualität 
beitragen (siehe hierzu insbesondere Punkt 3 Methodik). Die Maßnahmen zur Qualitätssicherung, die an einzelnen 
Punkten der Statistikerstellung ansetzen, werden bei Bedarf angepasst und um standardisierte Methoden der 
Qualitätsbewertung und -sicherung ergänzt. Zu diesen standardisierten Methoden zählt auch dieser Qualitätsbericht, in 
dem alle wichtigen Informationen zur Datenqualität zusammengetragen sind. 

 

1.8.2 Qualitätsbewertung 
Im Bereich der Kernhaushalte (siehe Punkt 2.1.3) werden die Daten als Sekundärstatistik erhoben, somit 
inhaltlich auch für eigene Zwecke der Befragten nachgewiesen. Auch bei den Extrahaushalten werden die 
Daten überwiegend aus dem eigenen Rechnungswesen übernommen. Da ursprünglich ein Eigenbedarf 
der Berichtsstellen an diesen Daten vorliegt, wird eine sehr hohe Datenqualität erreicht. Verzerrungen 
durch Antwortausfälle betreffen nur wenige Einheiten. Bei Antwortausfällen werden die fehlenden 
Angaben anhand von Vorjahres-/Vorquartalswerten geschätzt. Geschätzt werden auch die Extrahaushalte 
unterhalb der Abschneidegrenze. 
 

Die Ebene der kommunalen Kernhaushalte ist durch die Einführung der doppischen Buchführung bei den 
Gemeinden/Gv. in mehreren Ländern beeinflusst. Dennoch stellen die kumulierten Ergebnisse der Ausgaben und 
Einnahmen ein aussagefähiges Bild der kommunalen Finanzsituation dar. 
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2 Inhalte und Nutzerbedarf 

2.1 Inhalte der Statistik 
2.1.1 Inhaltliche Schwerpunkte der Statistik 
 
Die vierteljährlichen Daten für die Kern- und Extrahaushalte werden in unterschiedlichen Statistiken erfasst und zu einem 
Gesamtergebnis zusammengeführt.  

 
Erfasst werden für die Kernhaushalte auf staatlicher Ebene: 

die Ist-Ausgaben und Ist-Einnahmen nach dem Kassenergebnis entsprechend dem festgelegten Gruppierungsplan; 
die Bauausgaben nach Aufgabenbereichen und die Erstattungen vom Bund für Ausgleichsforderungen; 

 
für die Kernhaushalte auf kommunaler Ebene: 

die Ist-Ausgaben und Ist-Einnahmen oder die Aus- und Einzahlungen, jeweils nach Arten entsprechend der für die 
Finanzstatistik maßgeblichen Systematik; 
die Ausgaben oder Auszahlungen für soziale Sicherung sowie die Ausgaben oder Auszahlungen für Baumaßnahmen 
nach Aufgabenbereichen oder Produktgruppen entsprechend der für die Finanzstatistik maßgeblichen Systematik. 

 
für die Kernhaushalte der Sozialversicherung: 

die Ausgaben und Einnahmen auf der Grundlage der für eigene Zwecke dieser Körperschaften erstellten 
Rechnungsunterlagen in einer Gliederung, die eine Zuordnung zu den Gruppen des Gruppierungsplanes von Bund 
und Ländern gewährleistet.  

 
Erfasst werden für die Extrahaushalte:  

die Ist-Ausgaben und Ist-Einnahmen, Aus- und Einzahlungen oder die Aufwendungen und Erträge sowie die 
Ausgaben für Investitionen nach Arten oberhalb der Abschneidegrenze; 
bei Hochschulen, die Ist-Ausgaben und Ist-Einnahmen bzw. Aufwendungen, Erträge und Investitionsausgaben, in der 
Gliederung, die in der jeweils geltenden Fassung des Hochschulstatistikgesetzes vom 2. November 1990 (BGBl. I S. 
2414) festgelegt ist.  

 

2.1.2 Klassifikationssysteme 
Für die Kernhaushalte der Gebietskörperschaften auf staatlicher Ebene gilt die staatliche Haushaltssystematik bestehend 
aus Gruppierungs- und Funktionenplan. Auf kommunaler Ebene gilt die kommunale Haushaltssystematik bestehend aus 
Gruppierungs- und Gliederungsplan sowie für den doppisch buchenden kommunalen Bereich (Gemeinden/Gv.) der 
Kontenrahmen und der Produktrahmen. 
Für die Kernhaushalte der Sozialversicherung gelten eigene Kontenrahmen, die eine Überführung in den staatlichen 
Gruppierungsplan gewährleisten. 
Für die kaufmännisch buchenden Extrahaushalte gelten unterschiedliche Rechnungslegungsvorschriften, die in den für 
diesen Bereich durchgeführten Primärerhebungen berücksichtigt werden. 
Für die ausgegliederten öffentlichen Hochschulen gilt die Systematik der Finanzarten, die sich an den 
Haushaltssystematiken der staatlichen Ebene (Bund und Länder) orientiert. 
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3 Methodik 

3.1 Konzept der Datengewinnung 
Die Daten werden auf Basis der vierteljährlichen Kassenabschlüsse der Kernhaushalte von Bund, Ländern, Gemeinden/Gv. 
und der Sozialversicherung erhoben. 

Die Gliederung der Ausgaben/Aufwendungen und Einnahmen/Erträge der Sozialversicherungsträger folgt der sachlichen 
Gliederung der dort vorgegebenen Kontenrahmen. Der Nachweis der Bundesagentur für Arbeit erfolgt kameral.  

Die vierteljährlichen Ausgaben/Auszahlungen/Aufwendungen und Einnahmen/Einzahlungen/Erträge der Extrahaushalte 
werden 

- bei kameral und doppisch buchenden Einheiten auf Basis der Kassenabschlüsse  

- bei kaufmännisch buchenden Einheiten überwiegend unmittelbar aus dem Rechnungswesen 

entnommen. 

Für die Erhebungen besteht Auskunftspflicht. Es handelt sich um Vollerhebungen. 

 

3.2 Vorbereitung und Durchführung der Datengewinnung 
Die vierteljährlichen Ausgaben und Einnahmen der Kernhaushalte von Bund und Ländern werden als Datensatz von den 
Finanzministerien übermittelt. Eine Ausnahme stellt Bremen dar. Die Daten werden von dem Statistischen Landesamt 
gemeldet.  

Die vierteljährlichen Ausgaben/Auszahlungen und Einnahmen/Einzahlungen der Kernhaushalte von Gemeinden/Gv. 
werden als Datensatz an die Statistischen Ämter/Landesbetriebe übermittelt. 

Die finanzstatistischen Ergebnisse der Sozialversicherung werden je nach Versicherungszweig entweder von den 
zuständigen Bundesministerien oder direkt von den Versicherungsträgern gemeldet.  

Die vierteljährlichen Ausgaben/Auszahlungen/Aufwendungen und Einnahmen/Einzahlungen/Erträge der Extrahaushalte 
werden 

- bei kameral und doppisch buchenden Einheiten als Datensatz an die Finanzministerien, das Statistische 
Bundesamt oder die Statistischen Ämter/Landesbetriebe übermittelt 

- bei kaufmännisch buchenden Einheiten als Datensatz oder mittels Fragebogen an das Statistische Bundesamt 
oder die Statistischen Ämter/Landesbetriebe übermittelt.  

Auskunftspflichtig sind die Finanzminister und -ministerinnen und Finanzsenatoren und -senatorinnen sowie die Leiter 
und Leiterinnen der für das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen zuständigen Stellen, sowie die Träger oder Eigner 
dieser Erhebungseinheiten. 

Die Vierteljahresdaten werden teils zentral, teils dezentral erhoben.  

Die Zusammenführung der unterschiedlich gegliederten Basisdaten zum Ergebnis für den Öffentlichen Gesamthaushalt  
erfolgt im Statistischen Bundesamt. 

 

3.3 Datenaufbereitung (einschließlich Hochrechnung) 
Grundsätzlich wird bei fehlenden oder unplausiblen Angaben bei den Auskunftspflichtigen nachgefragt. Angaben, die auf 
diese Weise nicht korrigiert werden können, werden anhand von Vorjahres-/Vorquartalswerten geschätzt. Für die 
Extrahaushalte, deren Ausgaben/Auszahlungen/Aufwendungen und Einnahmen/Einzahlungen/Erträge 1 Million Euro im 
Jahr unterschreiten und für die gesetzliche Unfallversicherung werden die Daten unterjährig – auf der Basis vorliegender 
Jahresergebnisse – geschätzt. 

 

3.4 Preis- und Saisonbereinigung; andere Analyseverfahren 
Entfällt. 

 

3.5 Beantwortungsaufwand 
Die Belastung der Auskunftspflichtigen der Kernhaushalte wird dadurch begrenzt, dass die Ausgaben/Auszahlungen und 
und Einnahmen/Einzahlungen den Kassenabschlüssen entsprechen und dem Rechnungswesen entnommen werden 
können. 

Die Daten der Sozialversicherungsträger werden in der Gliederung der dort vorgegebenen Kontenrahmen geliefert und im 
Statistischen Bundesamt umgeschlüsselt. 
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Die verwendeten Erhebungsunterlagen für die kaufmännischen Extrahaushalte spiegeln die Rechnungslegungsvorschriften 
des HGB und des Eigenbetriebsrechts wider. Dadurch können die meisten Angaben unmittelbar aus dem Rechnungswesen 
übernommen werden. 

Durch die elektronische Datenübermittlung reduziert sich die Belastung für die Auskunftspflichtigen weiter.  

Ab dem 1. Vierteljahr 2014 wurde bei Extrahaushalten, die über ein geringes Meldevolumen verfügen, eine 
Abschneidegrenze eingeführt. Diese liegt bei 1 Million Euro der entsprechend des jeweiligen Rechnungswesens 
benannten Ausgaben- beziehungsweise Einnahmensumme. Der durch diese erhebungstechnische Vereinfachung 
fehlende Betrag wird auf der Basis vorliegender Jahresergebnisse vierteljährlich hinzugeschätzt. 

 

4 Genauigkeit und Zuverlässigkeit 

4.1 Qualitative Gesamtbewertung der Genauigkeit 
Da es sich um eine Vollerhebung handelt, treten keine stichprobenbedingten Fehler auf. Nicht-stichprobenbedingte Fehler 
können zum Beispiel bei der Berichtskreisabgrenzung (Über- oder Unterdeckung) auftreten. Verzerrungen durch 
Antwortausfälle auf Ebene der Einheiten und Merkmale betreffen nur wenige Einheiten. Bei Antwortausfällen werden die 
Angaben anhand von Vorjahres-/Vorquartalswerten geschätzt. Für die Extrahaushalte, deren Ausgaben/Auszahlungen/ 
Aufwendungen und Einnahmen/Einzahlungen/Erträge 1 Million Euro im Jahr unterschreiten und für die gesetzliche 
Unfallversicherung werden die Daten unterjährig – auf der Basis vorliegender Jahresergebnisse – geschätzt.  

Durch die sukzessive Einführung der doppischen Buchführung bei den Gemeinden/Gv. in mehreren Ländern wird die 
Qualität der kommunalen vierteljährlichen Kassenergebnisse beeinflusst. Die kumulierten Ergebnisse der Ausgaben und 
Einnahmen stellen dennoch ein aussagefähiges Bild der kommunalen Finanzsituation dar.  

 

4.2 Stichprobenbedingte Fehler 
Keine, da Vollerhebung. 

 

4.3 Nicht-stichprobenbedingte Fehler 
Die vierteljährlichen Kassenergebnisse der Kernhaushalte des Bundes und der Länder werden im Statistischen Bundesamt 
auf rechnerische Richtigkeit, Vollständigkeit und Einhaltung der vorgegebenen einheitlichen Haushaltssystematik 
überprüft und gegebenenfalls unter Einbeziehung der Berichtsstellen korrigiert. Zur Qualitätssicherung der 
Vierteljahresdaten werden maschinelle Summenkontrollen und Vorjahresvergleiche durchgeführt. Plausibilitätsprüfungen 
durchlaufen auch die von den Extrahaushalten des Bundes und der Länder erhobenen Vierteljahresdaten. Entsprechende 
Prüfungen werden auch für die Daten der Gemeinden/Gv. und ihrer Extrahaushalte durchgeführt, diese obliegen den 
Statistischen Ämtern der Länder. 

 

4.4 Revisionen 
4.4.1 Revisionsgrundsätze 
Revisionen werden bei Bedarf durchgeführt: Anpassungen an Berichtskreisänderungen sowie methodische Anpassungen 
für den Vorjahresvergleich werden durchgeführt. 

 

4.4.2 Revisionsverfahren 
Entfällt. 

 
4.4.3 Revisionsanalysen 
Der Abgleich der ursprünglichen mit revidierten Vierteljahresdaten ergibt im Regelfall lediglich Differenzen im 
Promillebereich.  

 

5 Aktualität und Pünktlichkeit 

5.1 Aktualität 
Eckwerte der vierteljährlichen Kassenergebnisse des Öffentlichen Gesamthaushalts werden in Pressemeldungen 
veröffentlicht, und zwar für das 1.-2. Vierteljahr, das 1.-3. Vierteljahr und das 1.-4. Vierteljahr. Eckwerte für das 
1. Vierteljahr werden unter 
http://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/OeffentlicheFinanzenSteuern/OeffentlicheFinanzenSteuern.
html veröffentlicht. Detaillierte Ergebnisse liegen im Regelfall ca. 6 bis 8 Wochen nach der Presseveröffentlichung vor und 
werden in der Fachserie 14 Reihe 2 veröffentlicht.   
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5.2 Pünktlichkeit 
Die vierteljährliche Kassenstatistik wird pünktlich veröffentlicht und hält den im Arbeits- und Zeitplan genannten Termin 
ein. Verzögerungen sind in den letzten Jahren nicht aufgetreten. 

 

6 Vergleichbarkeit 

6.1 Räumliche Vergleichbarkeit 
Die vierteljährlichen Kassenergebnisse liegen für die Bundesrepublik Deutschland nach dem Gebietsstand seit dem 
3.10.1990 vor. 

 

6.2 Zeitliche Vergleichbarkeit 
Die dargestellten vierteljährlichen Kassenergebnisse entsprechen sachlich und systematisch jeweils dem Stand des 
aktuellen Berichtsjahres. Am aktuellen Rand finden vor allem Vergleiche zu den Vierteljahresdaten des jeweiligen 
vergleichbaren Vorjahreszeitraums statt. Diese werden soweit möglich an den aktuellen Stand – methodisch und 
hinsichtlich des Berichtskreises – angepasst und veröffentlicht. Im Berichtsjahr 2014 wirkten sich vor allem die 
Änderungen bei den Extrahaushalten durch die Änderung des FPStatG vom 22. Mai 2013 aus. 

Bei den Ergebnissen für die kommunalen Kernhaushalte ist zu berücksichtigen, dass durch die sukzessive Einführung der 
doppischen Buchführung bei den Gemeinden/Gv. in mehreren Ländern die Qualität der kommunalen vierteljährlichen 
Kassenergebnisse beeinflusst wird. Die kumulierten Ergebnisse der Ausgaben und Einnahmen stellen dennoch ein 
aussagefähiges Bild der kommunalen Finanzsituation dar.  

Der Vergleich mit den Ergebnissen der vierteljährlichen Kassenergebnisse früherer Berichtsjahre ist nicht immer sinnvoll. 
Ab dem Zeitpunkt der Veröffentlichung der Rechnungsergebnisse des Öffentlichen Gesamthaushalts werden diese in der 
Regel anstelle der vierteljährlichen Kassenergebnisse verwendet.  

 

7 Kohärenz 

7.1 Statistikübergreifende Kohärenz 
Das Jahresergebnis (1.-4. Vierteljahr) der vierteljährlichen Kassenergebnisse des Öffentlichen Gesamthaushalts stimmt 
nicht mit den tiefer gegliederten Rechnungsergebnissen des Öffentlichen Gesamthaushalts überein. Gründe sind 
Unterschiede im Berichtskreis, in der periodischen Abgrenzung und im Erhebungsprogramm. Ab dem 
Veröffentlichungszeitpunkt der detaillierteren Rechnungsergebnisse werden diese in der Regel für finanzstatistische 
Untersuchungen, insbesondere beim Zeitvergleich, verwendet.  

 

7.2 Statistikinterne Kohärenz 
Die vierteljährlichen Kassenergebnisse sind in sich schlüssig und kohärent. 

 

7.3 Input für andere Statistiken 
Die vierteljährlichen Kassenergebnisse sind eine bedeutende Informationsquelle zur Situation der öffentlichen Finanzen 
Deutschlands auf nationalstaatlicher Ebene. Sie sind auch wichtige Basisdaten für den Sektor Staat in den 
Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen.  

 

8 Verbreitung und Kommunikation 

8.1 Verbreitungswege 
Eckwerte der vierteljährlichen Kassenergebnisse des Öffentlichen Gesamthaushalts werden - mit Ausnahme des 
1. Vierteljahres - durch Pressemeldungen verbreitet (siehe auch Punkt 8.3)  

Internet: Basisdaten und grafische Darstellungen stehen im Internet unter 
http://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/OeffentlicheFinanzenSteuern/OeffentlicheFinanzenSteuern.
html zur Verfügung. 

Fachserie: Detaillierte vierteljährliche Kassenergebnisse werden in der Fachserie 14, Reihe 2 online veröffentlicht. Die 
Fachserie steht als Download unter https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/Fachserie_14.html zur 
Verfügung. 

Die Ergebnisse für das 1.-4. Vierteljahr einschließlich Auslaufperiode eines Berichtsjahres werden nachrichtlich in der 
Fachserie 14, Reihe 2 für das 1. Vierteljahr des Folgejahres veröffentlicht. 
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8.2 Methodenpapiere/Dokumentation der Methodik 
Fachbegriffe der Finanz- und Personalstatistiken (Oktober 2016) unter 
https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/OeffentlicheFinanzenSteuern/OeffentlicheFina
nzen/Methoden/MethodischesoeffentlicheFinanzen.html ; Wirtschaft und Statistik: Neues Finanz- und 
Personalstatistikgesetz 2013 (November 2013); Integration in den Finanz- und Personalstatistiken (November 2011); Die 
gesetzliche Sozialversicherung in den Finanz- und Personalstatistiken  
(Juli 2011); Ausgliederungen aus den Kernhaushalten: öffentliche Fonds, Einrichtungen und Unternehmen (Februar 2011); 
Methodische Erläuterungen zu den Tabellen in der Fachserie 14 Reihe 2. 

8.3 Richtlinien der Verbreitung 
Die vierteljährlichen Kassenergebnisse des Öffentlichen Gesamthaushalts werden als erstes mittels Pressemeldungen (mit 
Ausnahme des 1. Vierteljahres) veröffentlicht und sind im Internet unter 
https://www.destatis.de/DE/PresseService/Presse/Pressemitteilungen/Pressemitteilungen.html abrufbar.  

 

9 Sonstige fachstatistische Hinweise
Länderfinanzausgleich  

Daten zum Länderfinanzausgleich und zu den Bundesergänzungszuweisungen stehen auf der Webseite des BMF im 
Internet zur Verfügung unter: 

http://www.bundesfinanzministerium.de/nn_3264/DE/Wirtschaft__und__Verwaltung/Finanz__und__Wirtschaftspolitik/F
oederale__Finanzbeziehungen/Laenderfinanzausgleich/node.html?__nnn=true 
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 Kurzfassung 
 

1 Allgemeine Angaben zur Statistik Seite 3 
• Vierteljährliche Schulden des Öffentlichen Gesamthaushalts 
• Quartalserhebung nach dem Finanz- und Personalstatistikgesetz (FPStatG) 

2 Inhalte und Nutzerbedarf Seite 4 
• Inhalte: Stand der vierteljährlichen Schulden nach Schuldarten und Gläubigern. 
• Nutzerbedarf: Erfüllung der Lieferverpflichtung an Eurostat sowie Entscheidungsgrundlage für 
Wirtschaft und Finanzpolitik. 
• Hauptnutzer: Deutsche Bundesbank, Europäische Zentralbank (EZB), Eurostat, Bundes- und 
Länderministerien, Stabilitätsrat zur Sicherung solider öffentlicher Haushalte, kommunale 
Spitzenverbände, Wirtschaftsforschungsinstitute, Hochschulen und der Internationaler 
Währungsfonds (IWF). 

3 Methodik Seite 6 
• Primärstatistik 
• Art der Datengewinnung: Das Datenmaterial wird durch die Berichtsstellen den Rechnungswesen 
der Gebietskörperschaften sowie der Fonds, Einrichtungen und Unternehmen des Sektors Staat 
entnommen und mittels Online-Erhebung übermittelt. Die Kernhaushalte der Sozialversicherung 
sowie die Einheiten, die unter die Abschneidegrenze fallen, werden fortgeschrieben, um den 
gesamten Öffentlichen Gesamthaushalt abzubilden. 

4 Genauigkeit und Zuverlässigkeit Seite 6 
• Fehler in der Erfassungsgrundlage: Keine. 
• Nicht-stichprobenbedingte Fehler: Durch umfangreiche Plausibilitätsprüfungen werden nicht-
stichprobenbedingte Fehler, wie zum Beispiel Antwortausfälle oder Zuordnungsfehler, auf ein 
Minimum reduziert. 
• Gesamtbewertung: Die Genauigkeit der Daten entspricht den Anforderungen des Europäischen 
Systems Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen (ESVG 2010). 

5 Aktualität und Pünktlichkeit Seite 7 
• Aktualität: Erhoben werden die Daten des aktuell abgelaufenen Quartals. 
• Pünktlichkeit: Die Datenlieferung der Berichtsstellen erfolgt spätestens 2 Monate nach Ablauf des 
Berichtsquartals. 

6 Vergleichbarkeit Seite 7 
• Zeitlich: Die vierteljährliche Schuldenstatistik entspricht sachlich und systematisch jeweils dem 
Stand zum Ende des Berichtsquartals. Die Ergebnisse aus den Erhebungen vor dem ersten Quartal 
2016 sind aufgrund methodischer Veränderungen mit den Erhebungen ab dem ersten Quartal 2016 
eingeschränkt vergleichbar. 
• Räumlich: Obgleich der Ausgliederungsprozess in den einzelnen Bundesländern unterschiedlich 
weit fortgeschritten ist, ist eine räumliche Vergleichbarkeit der vierteljährlichen Schulden des 
Öffentlichen Gesamthaushalts weitgehend gewährleistet, da neben den Kernhaushalten alle 
öffentlichen Fonds, Einrichtungen und Unternehmen des Sektors Staat nach einheitlichen Kriterien in 
die Erhebung einbezogen werden. 

7 Kohärenz Seite 8 
• Amtliche Statistik: Jährliche Schuldenstatistik, Finanzvermögenstatistik, Statistik der öffentlichen 
Ausgaben und Einnahmen, Statistik der Jahresabschlüsse öffentlicher Fonds, Einrichtungen und 
Unternehmen sowie Hochschulfinanzstatistik. 

8 Verbreitung und Kommunikation Seite 8 
• Die Ergebnisse der Erhebung werden jeweils etwa 90 Tage nach Ablauf des Berichtsquartals in der 
Fachserie 14 Reihe 5.2 Vorläufiger Schuldenstand des Öffentlichen Gesamthaushalts im Internet-
portal des Statistischen Bundesamtes, in GENESIS-Online und im Statistischen Wochenbericht 
veröffentlicht. 

9 Sonstige fachstatistische Hinweise Seite 9 
• Keine. 
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1 Allgemeine Angaben zur Statistik 
1.1 Grundgesamtheit 
Die vierteljährliche Schuldenstatistik erhebt in tiefer Gliederung die Schulden des Öffentlichen Gesamthaushalts nach 
Ebenen. Die Erhebungseinheiten sind die staatlichen Haushalte (Bund, Länder), die kommunalen Haushalte (Gemeinden/ 
Gemeindeverbände) und die Fonds, Einrichtungen und Unternehmen des Sektors Staat (inklusive der Extrahaushalte der 
Sozialversicherung und der staatlichen Hochschulen). 

1.2 Statistische Einheiten (Darstellungs- und Erhebungseinheiten) 
Bei den Erhebungseinheiten handelt es sich um Einheiten des Öffentlichen Gesamthaushalts. Darstellungs- und 
Erhebungseinheiten sind identisch. 

Öffentlicher Gesamthaushalt: 

Kernhaushalte 

Als Kernhaushalte werden die Haushalte der Ebenen 

• Bund, 
• Länder einschließlich der Stadtstaaten Berlin, Bremen und Hamburg, 
• Gemeinden/Gemeindeverbände und 
• Sozialversicherung 

 
bezeichnet. 

Gemeindeverbände sind hierbei Landkreise, die Landschaftsverbände Rheinland und Westfalen-Lippe, der Bezirksverband 
Pfalz, der Landeswohlfahrtsverband Hessen, der Kommunale Sozialverband Sachsen, der Regionalverband Ruhr, der 
Regionalverband Saarbrücken, der Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-Württemberg (KVJS), die Bezirke in 
Bayern, die Verbandsgemeinden in Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt, die Samtgemeinden in Niedersachsen, die Ämter 
in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein, Verwaltungsverbände in Sachsen und die 
Verwaltungsgemeinschaften in Thüringen. 
Die Sozialversicherung setzt sich aus der gesetzlichen Kranken-, Pflege-, Renten- und Unfallversicherung, der Alters-
sicherung für Landwirte sowie der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See und der Bundesagentur für 
Arbeit zusammen. 

In der vierteljährlichen Schuldenstatistik werden die Kernhaushalte der Sozialversicherung nicht erhoben, sondern auf 
Grundlage der aktuell vorliegenden Schuldenstände der jährlichen Schuldenstatistik fortgeschrieben. 

Die Extrahaushalte 

Der Begriff "Haushalt" wird hier institutionell im Sinne von Einheit verwendet. Die Extrahaushalte umfassen alle 
öffentlichen Fonds, Einrichtungen und Unternehmen, die im Sinne des Europäischen Systems Volkswirtschaftlicher 
Gesamtrechnungen (ESVG 2010) zum Sektor Staat zählen. 

Dafür müssen folgende Kriterien erfüllt sein: 

 Es muss sich um eine institutionelle Einheit handeln. 
 Diese institutionelle Einheit muss vom Staat kontrolliert werden (öffentliche Kontrolle). 
 Es muss sich um einen Nichtmarktproduzenten handeln. 

 
Eine Einheit ist ein Nichtmarktproduzent, wenn sie keine wirtschaftlich signifikanten Preise erhebt. In der Regel liegt der 
Eigenfinanzierungsgrad eines Nichtmarktproduzenten unter 50 %. Erwirtschaftet eine Einheit ihre Umsätze größtenteils 
mit dem Staat (mehr als 80 %), handelt es sich um einen Hilfsbetrieb des Staates und die Einheit wird ebenfalls dem 
Sektor Staat zugeordnet. 

Sofern die Gesamteinnahmen oder –ausgaben, die Gesamteinzahlungen oder –auszahlungen bzw. die gesamten Erträge 
oder Aufwendungen eines Extrahaushalts 1 Mill. Euro im Jahr nicht übersteigen, fällt er unter die Abschneidegrenze. Der 
Schuldenstand der Einheiten, die unter die Abschneidegrenze fallen, wird für die vierteljährliche Schuldenstatistik auf 
Basis der jährlichen Schuldenstatistik fortgeschrieben. 

1.3 Räumliche Abdeckung 
Das gesamte Bundesgebiet der Bundesrepublik Deutschland. 

1.4 Berichtszeitraum/-zeitpunkt 
Der Berichtszeitpunkt der vierteljährlichen Schuldenstatistik ist jeweils der letzte Tag des aktuellen Berichtsquartals. 

1.5 Periodizität 
Vierteljährlich. 
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1.6 Rechtsgrundlagen und andere Vereinbarungen 
Die Rechtsgrundlagen sind das Finanz- und Personalstatistikgesetz (FPStatG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
22. Februar 2006 (BGBl. I S. 438), das zuletzt durch Artikel 3a des Gesetzes vom 9. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2053) 
geändert worden ist, in Verbindung mit dem Bundesstatistikgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 20. Oktober 
2016 (BGBl. I S. 2394), das zuletzt durch Artikel 10 Absatz 5 des Gesetzes vom 30. Oktober 2017 (BGBl. I S. 3618) 
geändert worden ist. Erhoben werden die Angaben nach § 5 Nummer 4 Buchstabe a FPStatG. 

Die Berichtskreisabgrenzung für die öffentlichen Fonds, Einrichtungen und Unternehmen des Sektors Staat (Extra-
haushalte) erfolgt nach dem ESVG 2010 [Verordnung (EU) Nr. 549 / 2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
21. Mai 2013 zum Europäischen System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen auf nationaler und regionaler Ebene in 
der Europäischen Union (OJ L 174 vom 26. Juni 2013, S. 1-727)]. 

1.7 Geheimhaltung 
1.7.1 Geheimhaltungsvorschriften 
Erhobene Einzelangaben werden nach § 16 Absatz 1 BStatG geheim gehalten, soweit durch besondere Rechtsvorschrift 
nichts anderes bestimmt ist. § 15 FPStatG als eine solche spezielle Rechtsvorschrift lässt die Veröffentlichung von 
Ergebnissen auf Ebene der Erhebungseinheiten mit Ausnahme der in § 2 Absatz 1 Nummer 7 FPStatG genannten Stellen, 
die nicht dem Sektor Staat zuzurechnen sind, zu. Eine Übermittlung der erhobenen Angaben ist darüber hinaus nach § 14 
Absatz 1 FPStatG an oberste Bundes- und Landesbehörden in Form von Tabellen mit statistischen Ergebnissen zulässig, 
auch soweit Tabellenfelder nur einen einzigen Fall ausweisen. 

1.7.2 Geheimhaltungsverfahren 
Die erhobenen Einzelangaben werden nach § 16 Absatz 1 BStatG geheim gehalten, soweit durch besondere Rechts-
vorschrift nichts anderes bestimmt ist (siehe 1.7.1). 

1.8 Qualitätsmanagement 
1.8.1 Qualitätssicherung 
Das Statistische Bundesamt steht in enger Kooperation mit den Statistischen Ämtern der Länder, um die Qualität der 
Erhebungsdaten stetig zu verbessern. Im Prozess der Datenaufbereitung und Veröffentlichung werden Maßnahmen zur 
Sicherung der Qualität der Ergebnisse angewendet. Das abgestimmte Vorgehen zur Aufbereitung der Meldungen sieht im 
Aufbereitungsprozess eine Vielzahl an Prüfungen der vorliegenden Meldedaten durch die Statistischen Ämter des Bundes 
und der Länder vor. 

Alle Aspekte der vierteljährlichen Schuldenstatistik werden in der Arbeitsgruppe "Qualitätssicherung der 
Schuldenstatistik", der Projektgruppe "Qualitätssicherung Staatsfinanzdaten" und der zweimal jährlich stattfindenden 
Referentenbesprechung "Finanz- und Personalstatistiken" mit den Vertretern der Statistischen Ämter des Bundes und der 
Länder erörtert. Beschlüsse werden in den Protokollen der Referentenbesprechungen festgehalten. 

1.8.2 Qualitätsbewertung 
Es werden alle Erhebungseinheiten nach § 5 Nummer 4 FPStatG erfasst. Die Daten unterliegen einer Prüfung auf 
Plausibilität und Konsistenz. Es erfolgt durch einen Abgleich mit der jährlichen Schuldenstatistik eine statistiküber-
greifende Plausibilisierung der Daten. Stichprobenbedingte Fehler treten nicht auf, nicht-stichprobenbedingte Fehler 
werden auf ein Minimum reduziert. Insgesamt weist die vierteljährliche Schuldenstatistik als Vollerhebung mit 
Abschneidegrenze eine hohe Qualität auf. 

2 Inhalte und Nutzerbedarf 
2.1 Inhalte der Statistik 
2.1.1 Inhaltliche Schwerpunkte der Statistik 
Die Statistik über die vierteljährlichen Schulden des Öffentlichen Gesamthaushalts ist, mit Ausnahme der Kernhaushalte 
der Sozialversicherung und Einheiten, die unter die Abschneidegrenze fallen, eine vierteljährliche Vollerhebung mit 
Abschneidegrenze und berichtet über den Stand der Schulden zum Ende des Berichtsquartals unterteilt nach Schuldarten 
und Gläubigern. 

Bei den Kernhaushalten von Bund und Ländern werden erhoben: Kassenkredite und Kredite nach Gläubigern (darunter 
Kredite mit Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr) sowie Wertpapierschulden unterteilt nach Geldmarktpapieren und 
Kapitalmarktpapieren. Bei den Kernhaushalten der Gemeinden und Gemeindeverbände und den Extrahaushalten werden 
Kassenkredite und Kredite unterteilt nach Gläubigern und Wertpapierschulden insgesamt erhoben. 

2.1.2 Klassifikationssysteme 
In der Statistik über die vierteljährlichen Schulden des Öffentlichen Gesamthaushalts werden die Ergebnisse nach Ebenen 
(Bund, Länder, Gemeinden/Gemeindeverbände, Sozialversicherung) sowie Ländern klassifiziert. Ergänzend erfolgt eine 
Darstellung der Ergebnisse für die Kernhaushalte und den Öffentlichen Gesamthaushalt. 



 

Seite 5 

2.1.3 Statistische Konzepte und Definitionen 

 

Ab dem ersten Quartal 2016 sind die Ergebnisse der vierteljährlichen Schuldenstatistik des Öffentlichen Gesamthaushalts 
nach dem sogenannten Schalenkonzept abgegrenzt. 

Grundsätze der Zuordnung zu den Schuldarten 

Nachgewiesen werden alle Schulden, für welche die Berichtsstelle Schuldner ist, auch wenn sie nicht den Schuldendienst 
trägt. Dazu gehören auch die Schulden ihrer rechtlich unselbständigen Stiftungen und Sondervermögen, deren Ausgaben 
und Einnahmen vollständig im Haushalt des öffentlichen Trägers enthalten sind. Die Schulden der rechtlich unselbst-
ständigen kommunalen Sondervermögen mit eigener, vom Trägerhaushalt getrennter Rechnungsführung gelten dagegen 
nicht als Schulden der Gemeinde oder des Gemeindeverbandes; diese werden gesondert erfasst und nachgewiesen. 

Nicht in der Schuldenstatistik erhoben werden: 

• Eigenbestände von Wertpapieren, 
• Innere Darlehen (Inanspruchnahme von Mitteln, die für einen anderen Zweck vorgesehen waren), 
• Gelder, die von Dritten hinterlegt sind (z. B. Kautionen) und 
• von Dritten erhaltene Beträge, für die keine Verpflichtung zur Rückzahlung entstanden ist. 

 
Der Aufgliederung der aufgenommenen Schulden nach Schuldarten wird soweit möglich das Gläubigerprinzip zugrunde 
gelegt: Maßgebend für die Zuordnung ist der in der Schuldurkunde bezeichnete Gläubiger bzw. bei Abtretungen der neue 
Gläubiger. Werden die Mittel vollständig aus dem Haushalt der Körperschaften oder der Sozialversicherung finanziert, aber 
von den Kreditinstituten nur ausgezahlt, werden diese abweichend vom Gläubigerprinzip den öffentlichen Körperschaften 
oder der Sozialversicherung zugeordnet. Wird von den öffentlichen Haushalten nur die Zinsdifferenz zum Marktzins 
finanziert, erfolgt der Nachweis bei der auszahlenden Stelle. Bei allen Schulden, für die Wertpapiere ausgegeben worden 
sind (Anleihen usw.), entfällt eine Aufteilung nach Gläubigern. 

Bei den Schulden beim öffentlichen Bereich werden sämtliche, von den Berichtsstellen untereinander aufgenommenen 
Schulden nachgewiesen, auch wenn sie über ein Kreditinstitut ausgezahlt wurden. Diese umfassen auch Schulden 
zwischen den Körperschaften und den Extrahaushalten der Körperschaften. Da aufgrund fehlender Erfassungsmöglich-
keiten in der vierteljährlichen Schuldenstatistik Netto-Schuldner- beziehungsweise -Gläubigerpositionen nicht errechnet 
werden können, erfolgt eine unbereinigte Zusammenfassung der Verschuldungsdaten aller Berichtsstellen. Dies hat zur 
Folge, dass zum Beispiel Schulden der Gemeinden bei ihrem Land beziehungsweise Schulden der Extrahaushalte bei 
ihrem Kernhaushalt in nicht-konsolidierter Form nachgewiesen werden. 

2.2 Nutzerbedarf 
Zu den Hauptnutzern der Statistik zählen die Deutsche Bundesbank, die Europäische Zentralbank (EZB), Eurostat, Bundes- 
und Länderministerien (vor allem die Finanzministerien), Stabilitätsrat zur Sicherung solider öffentlicher Haushalte, 
kommunale Spitzenverbände, Hochschulen und Wirtschaftsforschungsinstitute, die Organisation für wirtschaftliche 
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Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD), die Vereinten Nationen, der Internationale Währungsfonds (IWF) sowie die 
Presse. 

2.3 Nutzerkonsultation 
Die von Seiten der Europäischen Union und der Ministerien gewünschten Änderungen im bestehenden Erhebungs-
programm lassen sich mittels Gesetzesänderungen umsetzen. Darüber hinaus sind die Bundesministerien, die 
Statistischen Ämter der Länder, die kommunalen Spitzenverbände sowie Vertreter aus Wirtschaft und Wissenschaft im 
Statistischen Beirat vertreten, der nach § 4 BStatG das Statistische Bundesamt in Grundsatzfragen berät. Fachspezifische 
Fragen oder Anregungen werden dabei in dem vom Statistischen Beirat eingesetzten Fachausschuss "Finanz- und 
Steuerstatistiken", im Forum Staatsfinanzen und durch Hospitationen von Vertretern der Landesfinanzminsterien beim 
Statistischen Bundesamt eingebracht. 

3 Methodik 
3.1 Konzept der Datengewinnung 
Als Basis für die Auskunftserteilung dienen vor allem die Daten aus den Rechnungswesen der Gebietskörperschaften und 
der Fonds, Einrichtungen und Unternehmen des Sektors Staat. Die Statistik über die vierteljährlichen Schulden des 
Öffentlichen Gesamthaushalts zählt zu den Primärerhebungen und ist eine Vollerhebung mit Abschneidegrenze. Die 
Durchführung erfolgt im Rahmen einer Online-Erhebung üder das IDEV-System. Für die Erhebung besteht eine 
Auskunftspflicht. 

3.2 Vorbereitung und Durchführung der Datengewinnung 
Die Daten über die Schulden des Bundes, der Kernhaushalte der Länder und der Fonds, Einrichtungen und Unternehmen 
des Sektors Staat in mehrheitlichem Bundesbesitz werden zentral vom Statistischen Bundesamt erhoben. Zudem werden 
auch die kameral/doppisch buchenden Fonds, Einrichtungen und Unternehmen der Länder zentral erhoben. Die Erfassung 
aller übrigen Einheiten erfolgt durch das Statistische Amt des jeweiligen Sitzlandes, welches die Daten nach eingehender 
Prüfung an das Statistische Bundesamt übermittelt. Der Fragebogen „Vierteljährliche Schulden der Kernhaushalte von 
Bund und Ländern (SFK4)“ ist im Format des Grundfragebogens an diesen Bericht angehängt. Anzumerken ist, dass dieser 
Fragebogen mit der Unterteilung der Wertpapierschulden und den Krediten mit Laufzeit unter einem Jahr ausführlicher ist 
als die für die übrigen Einheiten verwendeten Fragebogen. Die kameral/doppisch buchenden Fonds, Einrichtungen und 
Unternehmen von Bund und Ländern (Extrahaushalte) werden durch das Statistische Bundesamt mittels des Fragebogens 
„Vierteljährliche Schulden der kameral/doppisch buchenden Extrahaushalte von Bund und Ländern (KFEU)“ erhoben. Der 
Fragebogen ist an diesen Bericht angehängt. Alle anderen Einheiten werden im Rahmen der kommunalen Kassenstatistik, 
der Vierteljahresdaten der kaufmännisch buchenden Extrahaushalte bzw. der vierteljährlichen Hochschulfinanzstatistik 
erhoben. Die Fragebogen werden hinsichtlich ihrer Gestaltung, Verständlichkeit und Kohärenz intensiv von der 
Arbeitsgruppe "Design" und der Fachabteilung geprüft. Die Dateneingänge werden mittels Eingangskontrollsystemen 
erfasst. 

3.3 Datenaufbereitung (einschl. Hochrechnung) 
Die vom Statistischen Bundesamt selbst erhobenen Daten und die aufbereiteten Daten, die von den Statistischen Ämtern 
der Länder dem Statistischen Bundesamt zur Verfügung gestellt werden, werden über das gemeinsame Verbundsystem 
der Finanz- und Personalstatistiken (FiPS) zusammengeführt. Vorher werden maschinelle Plausibilitätsprüfungen zur 
Sicherung der Datenkonsistenz vorgenommen. Unstimmigkeiten bei fehlerhaften Meldungen werden durch Rückfragen 
und Nachmeldungen im direkten Kontakt mit den Auskunftspflichtigen durch das Statistische Bundesamt bzw. die 
Statistischen Ämter der Länder korrigiert. Bei Antwortausfällen erfolgt eine Fortschreibung von Einzeldaten aus dem 
Vorjahr. Die gesetzliche Verpflichtung zur Auskunft sichert eine sehr hohe Antwortquote. 

3.4 Preis- und Saisonbereinigung; andere Analyseverfahren 
Die Daten werden in Nominalwerten geliefert. Es findet keine Preis- und Saisonbereinigung statt. 

3.5 Beantwortungsaufwand 
Konkrete Angaben über die Belastung der Auskunftspflichtigen liegen nicht vor. Eine Entlastung der Auskunftgebenden 
erfolgte durch die Einführung eines Online-Meldeverfahrens und durch die Bereitstellung eines Excel-Fragebogens, mit 
Hilfe dessen eine automatisierte Datenbereitstellung aus dem Rechnungswesen ermöglicht werden kann. 

4 Genauigkeit und Zuverlässigkeit 
4.1 Qualitative Gesamtbewertung der Genauigkeit 
Die vierteljährliche Schuldenstatistik wird mit Ausnahme der Kernhaushalte der Sozialversicherung und der Einheiten, die 
unter die Abschneidegrenze fallen, vierteljährlich zum Stichtag als Vollerhebung mit Abschneidegrenze durchgeführt. 
Folglich sind stichprobenbedingte Fehler ausgeschlossen. Bei einer Vollerhebung mit Abschneidegrenze sind nicht-
stichprobenbedingte Fehler (z. B. Messfehler) nicht völlig zu vermeiden, werden aber durch entsprechend konzipierte 
Plausibilitätsprüfungen im Statistischen Bundesamt und in den Statistischen Ämtern der Länder minimiert, sodass die 
Ergebnisse der vierteljährlichen Schuldenstatistik von hoher Datenqualität sind. 
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Die vierteljährliche Schuldenstatistik wird auch im Hinblick auf die Genauigkeit der Daten den Anforderungen des 
Europäischen Systems Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen (ESVG 2010) gerecht. Zu berücksichtigen ist allerdings, 
dass die Daten von Bund, Ländern und Gemeinden/Gemeindeverbänden mit unterschiedlichen Rechnungssystemen 
erfasst sowie aus verschiedenen Verwaltungsunterlagen zusammengeführt werden und daher Verfahrensunterschiede bei 
der Zuordnung einzelner Schuldenpositionen vorliegen können. Mit Übergang auf das doppische Rechnungswesen bei 
den öffentlichen Verwaltungen ist bei diesen Einheiten zukünftig mit einer Verbesserung durch präzisere Schulden-
nachweise zu rechnen. 

Zu beachten ist, dass es bei den Schulden des Öffentlichen Gesatmhaushalts beim öffentlichten Bereich zu 
Mehrfachzählungen kommen kann, da Schulden der Extrahaushalte bei ihrem Kernhaushalt in nicht-konsolidierter Form 
nachgewiesen werden. 

4.2 Stichprobenbedingte Fehler 
Die vierteljährliche Schuldenstatistik wird als Vollerhebung mit Abschneidegrenze durchgeführt. Demzufolge sind 
stichprobenbedingte Fehler auszuschließen. 

4.3 Nicht-Stichprobenbedingte Fehler 
Nicht-stichprobenbedingte Fehler, wie z. B. Messfehler oder Antwortausfälle, sind nicht völlig zu vermeiden bzw. 
auszuschließen. Sie werden aber durch umfangreiche, statistikübergreifende und stetig an die aktuellen Begebenheiten 
angepasste Plausibilitätsprüfungen auf ein Minimum reduziert. 

Die Kernhaushalte der Sozialversicherung und Einheiten, die unter die Abschneidegrenze fallen, werden vierteljährlich 
nicht erhoben, sondern mit dem aktuellsten vorliegenden Stand aus der jährlichen Schuldenstatistik fortgeschrieben. 
Aufgrund geringer Schwankungen beim Schuldenstand der Kernhaushalte der Sozialversicherung ist der nicht-
stichprobenbedingte Fehler hier als sehr gering anzusehen. 

4.4 Revisionen 
4.4.1 Revisionsgrundsätze 
Revisionen werden standardmäßig einmal vierteljährlich durchgeführt, wenn neue, bisher nicht verfügbare Daten vorliegen 
und in die Berechnung einbezogen werden. Revisionen können sich auch aus methodischen und konzeptionellen 
Änderungen ergeben. Die bereits veröffentlichen Ergebnisse werden jeweils durch die revidierten Werte ersetzt und 
verlieren ihre Gültigkeit. 

4.4.2 Revisionsverfahren 
Die betroffene Fachserie wird mit Revisionsdatum überarbeitet und im Internet neu zur Verfügung gestellt. Dieses Ver-
fahren entspricht den Revisionsrichtlinien des Statistischen Bundesamtes (siehe Statistisches Bundesamt, Allgemeine 
Revisionspolitik, 2015). Es erfolgt routinemäßig eine Revision des Vorquartals mit der Veröffentlichung des aktuellen 
Berichtsquartals. 

4.4.3 Revisionsanalysen 
Revisionen der endgültigen Ergebnisse werden von den Erhebungseinheiten mitgeteilt und von den Statistischen Ämtern 
der Länder und des Bundes ausgewertet und analysiert. In der Vorbemerkung der betroffenen Fachserie wird auf 
Revisionsgründe hingewiesen und die wesentlichen Revisionsdifferenzen werden benannt. Durch die Revisionen änderten 
sich die Schulden des Öffentlichen Gesamthaushalts beim nicht-öffentlichen Bereich in dem Berichtszeitraum vom 1. 
Quartal 2018 bis zum 4. Quartal 2018 um -0,06% bis 0,03%. 

5 Aktualität und Pünktlichkeit 
5.1 Aktualität 
Erhebungsstichtag ist der letzte Tag des jeweiligen Berichtsquartals. Die endgültigen Ergebnisse werden etwa 90 Tage 
nach Ablauf des Berichtsquartals als Pressemitteilung und im Internet veröffentlicht. Detailliertere Ergebnisse enthält die 
Fachserie 14 Reihe 5.2 Vorläufiger Schuldenstand des Öffentlichen Gesamthaushalts. 

5.2 Pünktlichkeit 
Die Statistischen Ämter der Länder haben wie die zentral vom Statistischen Bundesamt erfassten Erhebungseinheiten für 
die Meldung einen festen Liefertermin an das Statistische Bundesamt. Dieser wird über ein Kontrollsystem überwacht, 
sodass die Veröffentlichung der Ergebnisse entsprechend des im Statistischen Verbund vereinbarten Arbeits- und 
Zeitplans eingehalten wird.  

6 Vergleichbarkeit 
6.1 Räumliche Vergleichbarkeit 
Obgleich der Ausgliederungsprozess in den einzelnen Bundesländern unterschiedlich weit fortgeschritten ist, ist eine 
räumliche Vergleichbarkeit der Ergebnisse innerhalb Deutschlands gewährleistet, da (mit Ausnahme der Kernhaushalte 
der Sozialversicherung und der Einheiten, die unter die Abschneidegrenze fallen) alle Kern- und Extrahaushalte in die 
Erhebung einbezogen werden. Die Abgrenzung der Erhebungseinheiten entspricht den Richtlinien des ESVG 2010, die 
Merkmale entsprechen so weit wie möglich diesen Vorgaben. 
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6.2 Zeitliche Vergleichbarkeit 
Die dargestellten Schulden des Öffentlichen Gesamthaushalts entsprechen sachlich und systematisch jeweils dem Stand 
des aktuellen Berichtsquartals. Daten in jahresübergreifenden bzw. langen Reihen sind zum Teil nur noch eingeschränkt 
vergleichbar. 

Ab dem Berichtsjahr 2011 werden bei den Schulden des Öffentlichen Gesamthaushalts die Schulden der Extrahaushalte 
von Bund, Ländern, Gemeinden und Gemeindeverbänden mit Ausnahme von Zweckverbänden nachgewiesen. Ab dem 
Berichtsjahr 2014 werden zusätzlich alle dem Sektor Staat zugehörigen Zweckverbände und Einrichtungen für Forschung 
und Entwicklung einbezogen. 

Eine besondere Zäsur besteht ab dem Berichtsjahr 2016. Seitdem gelten neue begriffliche Abgrenzungen. So werden z. B. 
die Kreditmarktschulden durch die Schulden beim nicht-öffentlichen Bereich ersetzt, in denen auch die Kassenkredite 
beim nicht-öffentlichen Bereich enthalten sind. Zudem liegt eine geänderte Bereichsabgrenzung zugrunde. Hiermit wird 
eine klare Trennung der Schulden beim nicht-öffentlichen Bereich von den Schulden beim öffentlichen Bereich 
gewährleistet. Diese Änderungen im Erhebungsprogramm sind auf EU-Anforderungen zurückzuführen. Des Weiteren 
wurden auch die Laufzeiten gemäß der aktuellen Fristengliederung der Deutschen Bundesbank angepasst und die 
Gläubigerstruktur erweitert. Zudem werden die Ausgleichsforderungen, die vor allem gegenüber der Deutschen 
Bundesbank bestehen, nicht mehr separat ausgewiesen; sie sind in den Schulden beim nicht-öffentlichen Bereich 
(größtenteils bei Kreditinstituten) enthalten. Ausgleichsforderungen sind Schuldbuchforderungen gegen die öffentliche 
Hand, in erster Linie als Ausgleich für den Wegfall der Forderungstitel gegen das Dritte Reich nach Ende des 2. Weltkriegs. 

Ab dem Berichtsjahr 2016 umfasst der Berichtskreis der vierteljährlichen Schuldenstatistik mit den Extrahaushalten der 
Sozialversicherung alle Extrahaushalte des Öffentlichen Gesamthaushalts. Seitdem zählen in Übereinstimmung mit dem 
ESVG 2010 hierzu auch alle öffentlich bestimmten Holdinggesellschaften des Sektors Staat. Um den Schuldenstand des 
Öffentlichen Gesamthaushalts vollständig darstellen zu können, werden die Schulden der Kernhaushalte der Sozialver-
sicherung und der Einheiten, die unter die Abschneidegrenze fallen, auf Grundlage der jährlichen Schuldenstatistik des 
aktuellsten vorliegenden Berichtszeitpunkts beginnend mit dem Berichtsjahr 2016 fortgeschrieben. 

7 Kohärenz 
7.1 Statistikübergreifende Kohärenz 
Die vierteljährliche Schuldenstatistik des Öffentlichen Gesamthaushalts steht in enger Beziehung zu der jährlichen 
Schuldenstatistik, der Finanzvermögenstatistik, der Statistik der öffentlichen Ausgaben und Einnahmen, der Statistik der 
Jahresabschlüsse öffentlicher Fonds, Einrichtungen und Unternehmen sowie der Hochschulfinanzstatistik. Die öffentlichen 
Finanzstatistiken basieren auf dem Schalenkonzept und nutzen größtenteils dasselbe Aufbereitungssystem der Finanz- 
und Personalstatistiken (FiPS). 

7.2 Statistikinterne Kohärenz 
Die Erhebungseinheiten übermitteln nach festgelegten Standards die Daten für die vierteljährliche Schuldenstatistik. 
Durch Plausibilitätsprüfungen wird eine interne Kohärenz erreicht. 

7.3 Input für andere Statistiken 
Die Ergebnisse der vierteljährlichen Schuldenstatistik des Öffentlichen Gesamthaushalts sind für die Notifikationstabellen 
der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen (VGR) an Eurostat von großer Bedeutung und werden im Rahmen der viertel-
jährlichen Stabilitätsberichterstattung an die EU genutzt. 

8 Verbreitung und Kommunikation 
8.1 Verbreitungswege 
Pressemitteilungen 

Die Pressematerialien sind kostenlos erhältlich auf der Internetseite des Statistischen Bundesamtes 
(http://www.destatis.de) unter "Presse". 

Veröffentlichungen 

Eine ausführliche Darstellung der Ergebnisse erfolgt in der Fachserie 14 Reihe 5.2 Vorläufiger Schuldenstand des 
Öffentlichen Gesamthaushalts. Die Fachserie kann ab dem Berichtsjahr 2016 als kostenloser Download auf der Homepage 
des Statistischen Bundesamtes abgerufen werden: 

https://www.destatis.de/DE/Themen/Staat/Oeffentliche-Finanzen/Schulden-
Finanzvermoegen/_inhalt.html;jsessionid=9F5872BA6FBCE1C2C428C48988B1F65A.internet722#sprg238470  

Komprimierte Ergebnisse der Schuldenstatistik sind als Tabellen auf der Homepage des Statistischen Bundesamtes unter 
dem Themenbereich „Staat/Öffentliche Finanzen/ Schulden, Finanzvermögen“ abrufbar: 

https://www.destatis.de/DE/Themen/Staat/Oeffentliche-Finanzen/Schulden-Finanzvermoegen/_inhalt.html#sprg234552 
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Veröffentlichungen der vierteljährlichen Schulden stehen auch auf der Homepage des Statistischen Bundesamtes im 
Statistischen Wochenbericht zur Verfügung, die einen umfassenden Überblick zu den Entwicklungen der vierteljährlichen 
Schulden geben. 

Darüber hinaus informieren Pressemitteilungen und Beiträge in der Zeitschrift "Wirtschaft und Statistik" über neuere 
Entwicklungen. 

Bis einschließlich dem 4. Quartal 2015 wurden die Ergebnisse in einer komprimierten Form in der Fachserie 14 Reihe 2 
Vierteljährliche Kassenergebnisse des Öffentlichen Gesamthaushalts veröffentlicht. 

Online-Datenbank 

Über das Datenbanksystem GENESIS-Online (https://www-genesis.destatis.de/genesis/online) können ausführliche 
Ergebnisse der vierteljährlichen Schuldenstatistik in unterschiedlichen Dateiformaten (.xls, .html und .csv) direkt geladen 
werden. 

Zugang zu Mikrodaten 

Es gibt keinen standardisierten Zugang zu Mikrodaten. 

Sonstige Verbreitungswege 

Keine. 

8.2 Methodenpapiere/Dokumentation der Methodik 
Ein Handbuch zu den Methoden der Finanzstatistiken ist in Vorbereitung. Eine Erläuterung der Fachbegriffe der Finanz- und 
Personalstatistiken ist unter dem Themenbereich „Staat/Öffentliche Finanzen/ Schulden, Finanzvermögen“ abrufbar: 

https://www.destatis.de/DE/Themen/Staat/Oeffentliche-Finanzen/Schulden-
Finanzvermoegen/Methoden/_inhalt.html#sprg350638 

Methodenaufsätze: 

Birkenfeld, T. und S. Scharfe: "Vierteljährliche Schulden am 31. März 2014. Eine Analyse der Effekte der Änderungen des 
FPStatG sowie des ESVG " in WiSta 07/2014, Seite 404-412. 
Online unter: 
https://www.destatis.de/GPStatistik/servlets/MCRFileNodeServlet/DEAusgabe_derivate_00000185/WistaJuli2014.pdf 

Michaelis, E.: "Neues Finanz- und Personalstatistikgesetz 2013" in WiSta 11/2013, Seite 775-781. 
Online unter: 
https://www.destatis.de/GPStatistik/servlets/MCRFileNodeServlet/DEAusgabe_derivate_00000175/WistaNovember2013
.pdf 

Rückner, C.: "Integration in den Finanz- und Personalstatistiken" in WiSta 11/2011, Seite 1104-1110. 
Online unter: 
https://www.destatis.de/GPStatistik/servlets/MCRFileNodeServlet/DEAusgabe_derivate_00000115/1010200111114.pdf 

8.3 Richtlinien der Verbreitung 
Veröffentlichungskalender 

Die Veröffentlichung der Ergebnisse über die Schulden des Öffentlichen Gesamthaushalts erfolgt nach den allgemeinen 
Richtlinien des Statistischen Bundesamtes. 

Zugriff auf den Veröffentlichungskalender 

Veröffentlichungstermine von Pressemitteilungen sind am Freitag vor der Veröffentlichung abrufbar unter: 

https://www.destatis.de/SiteGlobals/Forms/Suche/Termine/DE/Terminsuche_Formular.html?nn=206104 

Zugangsmöglichkeiten der Nutzer/-innen 

https://www.destatis.de/DE/Themen/Staat/Oeffentliche-Finanzen/Schulden-Finanzvermoegen/_inhalt.html 

9 Sonstige fachstatistische Hinweise 
Keine. 
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Bezeichnung Konto Produktb./ 
Produktgr.

Betrag

Einzahlungen 6
Steuern und ähnliche Abgaben 60
Realsteuern 601
Grundsteuer A 6011
Grundsteuer B 6012
Gewerbesteuer 6013
Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern 602
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 6021
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 6022
Sonstige Gemeindesteuern 603
Vergnügungssteuer 6031
Hundesteuer 6032
Jagdsteuer 6033
Zweitwohnungsteuer 6034
Bettensteuer 6035
Sonstige örtliche Steuern 6039
Steuerähnliche Einzahlungen 604
Abgaben von Spielbanken 6042
Sonstige steuerähnliche Einzahlungen 6049
Ausgleichsleistungen 605
Leistungen nach dem Familienleistungsgesetz 6051
Leistungen des Landes aus der Umsetzung des SGB II 6052
Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung von 
Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe 6053
Zuwendungen und allgemeine Umlagen 61
Schlüsselzuweisungen und besondere Ergänzungszuweisungen vom Land 6111
Bedarfszuweisungen vom Land 6121
Sonstige allgemeine Zuweisungen 613
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund 6130
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land 6131
Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 6132
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke 614
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund 6140
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 6141
Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden 6142
Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dgl. 6143
Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen 6144
Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und 
Sondervermögen 6145
Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 6146
Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen 6147
Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen 6148
Allgemeine Umlagen von Gemeinden 6182
Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende 6191
Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II 6192
Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitsuchenden 6193
Sonstige Transfereinzahlungen 62
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen und von 
Eingliederungshilfen für behinderte Menschen 621

Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen und von Eingliederungshilfen 
für behinderte Menschen: Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz 6211
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen und von Eingliederungshilfen 
für behinderte Menschen: Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche 
Unterhaltsverpflichtete 6212
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen und von Eingliederungshilfen 
für behinderte Menschen: Leistungen von Sozialleistungsträgern 6213



Bezeichnung Konto Produktb./ 
Produktgr.

Betrag

Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen und von Eingliederungshilfen 
für behinderte Menschen: Sonstige Ersatzleistungen 6214

Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen und von Eingliederungshilfen 
für behinderte Menschen: Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) 6215
Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen 622
Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen: Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; 
Kostenersatz 6221
Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen: Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen 
bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete 6222
Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen: Leistungen von Sozialleistungsträgern 6223
Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen: Sonstige Ersatzleistungen 6224
Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen: Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und 
Zinsen von Darlehen) 6225
Schuldendiensthilfen 623
Schuldendiensthilfen vom Bund 6230
Schuldendiensthilfen vom Land 6231
Schuldendiensthilfen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 6232
Schuldendiensthilfen von Zweckverbänden und dgl. 6233
Schuldendiensthilfen von gesetzlichen Sozialversicherungen 6234
Schuldendiensthilfen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen 6235
Schuldendiensthilfen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 6236
Schuldendiensthilfen von privaten Unternehmen 6237
Schuldendiensthilfen von übrigen Bereichen 6238
Andere sonstige Transfereinzahlungen 6291
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63
Verwaltungsgebühren 6311
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 6321
Zweckgebundene Abgaben 6361
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64
Einzahlungen aus Mieten und Pachten 6411
Einzahlungen aus Verkauf 642
Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten 6421
Einzahlungen aus dem Verkauf von geringwertigen Vermögensgegenständen 6422
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 6461
Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen 648
Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund 6480
Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land 6481
Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 6482
Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl. 6483
Einzahlungen aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen 6484
Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen 
und Beteiligungen 6485
Einzahlungen aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 6486
Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen 6487
Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen 6488
Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 65
Konzessionsabgaben 6511
Erstattungen von Steuern 6521
Besondere Einzahlungen 656
Bußgelder 6561
Säumniszuschläge 6562
Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften 6563
Fehlbelegungsabgabe 6564
Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 6591
Zinsen und ähnliche Einzahlungen 66
Zinseinzahlungen 661
Zinseinzahlungen vom Bund 6610



Bezeichnung Konto Produktb./ 
Produktgr.

Betrag

Zinseinzahlungen vom Land 6611
Zinseinzahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 6612
Zinseinzahlungen von Zweckverbänden und dgl. 6613
Zinseinzahlungen von gesetzlichen Sozialversicherungen 6614
Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen 6615
Zinseinzahlungen von öffentlichen Sonderrechnungen 6616
Zinseinzahlungen von Kreditinstituten 6617
Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich 6618
Zinseinzahlungen vom sonstigen ausländischen Bereich 6619
Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen 6651
Sonstige Finanzeinzahlungen 6691
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 68
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 681
Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom 
Bund 6810
Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom 
Land 6811
Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von 
Gemeinden und Gemeindeverbänden 6812
Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von 
Zweckverbänden und dgl. 6813
Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von 
gesetzlichen Sozialversicherungen 6814
Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von 
verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen 6815
Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von 
sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 6816
Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von 
privaten Unternehmen 6817
Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von 
übrigen Bereichen 6818
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und 
Infrastrukturvermögen 6821
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen 
Vermögensgegenständen 683
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 
1000 Euro ohne Umsatzsteuer 6831
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 
150 bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer 6832
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen bis 150 Euro 
ohne Umsatzsteuer 6833
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 6834
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 684
Einzahlungen aus der Veräußerung von börsennotierten Aktien 6842
Einzahlungen aus der Veräußerung von nichtbörsennotierten Aktien 6843
Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Anteilsrechten und Kapitaleinlagen Dritter 6844
Einzahlungen aus der Veräußerung von Investmentzertifikaten 6845
Einzahlungen aus der Veräußerung von Kapitalmarktpapieren 6846
Einzahlungen aus der Veräußerung von Geldmarktpapieren 6847
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzderivaten 6848
Sonstige Finanzanlagen 6849
Einzahlungen für Baumaßnahmen 6851
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 6881
Sonstige Investitionseinzahlungen 6891
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 69
Einzahlungen aus der Ausgabe von Anleihen 6911
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 692
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen beim Bund 6920



Bezeichnung Konto Produktb./ 
Produktgr.

Betrag

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen beim Land 6921
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei Gemeinden und 
Gemeindeverbänden 6922
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei Zweckverbänden 
und dgl. 6923
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei gesetzlichen 
Sozialversicherungen 6924
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei verbundenen 
Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen 6925
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei öffentlichen 
Sonderrechnungen 6926
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei Kreditinstituten 6927
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen beim sonstigen 
inländischen Bereich 6928
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen beim sonstigen 
ausländischen Bereich 6929
Sonstige Wertpapierschulden 6941
Rückflüsse von Ausleihungen 695
Rückflüsse von Ausleihungen an Bund 6950
Rückflüsse von Ausleihungen an Land 6951
Rückflüsse von Ausleihungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 6952
Rückflüsse von Ausleihungen an Zweckverbände und dgl. 6953
Rückflüsse von Ausleihungen an gesetzliche Sozialversicherungen 6954
Rückflüsse von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und 
Sondervermögen 6955
Rückflüsse von Ausleihungen an öffentliche Sonderrechnungen 6956
Rückflüsse von Ausleihungen an Kreditinstitute 6957
Rückflüsse von Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche 6958
Rückflüsse von Ausleihungen an sonstige ausländische Bereiche 6959



Bezeichnung Konto Produktb./ 
Produktgr.

Betrag

Auszahlungen 7
Personalauszahlungen 70
Dienstauszahlungen und dgl. 701
Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte 7011
Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer 7012
Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte 7019
Beiträge zu Versorgungskassen 702
Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 7021
Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 7022
Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte 7029
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. 703
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Beamte 7031
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für 
Arbeitnehmer 7032
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für sonstige 
Beschäftigte 7039
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte 7041
Versorgungsauszahlungen 71
Versorgungsauszahlungen 711
Versorgungsauszahlungen an Beamte 7111
Versorgungsauszahlungen an Arbeitnehmer 7112
Versorgungsauszahlungen an sonstige Beschäftigte 7119
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Versorgungsauszahlungen 713
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Versorgungsauszahlungen an Beamte 7131
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Versorgungsauszahlungen an 
Arbeitnehmer 7132
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Versorgungsauszahlungen an sonstige 
Beschäftigte 7139
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger 7141
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 7211
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 7221
Auszahlungen für Mieten und Pachten 723
Auszahlungen für Mieten und Pachten 7231
Auszahlungen für Leasing 7232
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 7241
Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger 
Vermögensgegenstände 725
Haltung von Fahrzeugen 7251
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 7252
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 7255
Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte 7261
Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 7271
Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten 7281
Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 7291
Transferauszahlungen 73
Zuwendungen für laufende Zwecke 731
Zuweisungen an den Bund 7310
Zuweisungen an das Land 7311
Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 7312
Zuweisungen an Zweckverbände und dgl. 7313
Zuweisungen an gesetzliche Sozialversicherungen 7314
Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen 7315
Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen 7316
Zuschüsse an private Unternehmen 7317
Zuschüsse an übrige Bereiche 7318
Schuldendiensthilfen 732



Bezeichnung Konto Produktb./ 
Produktgr.

Betrag

Schuldendiensthilfen an den Bund 7320
Schuldendiensthilfen an das Land 7321
Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände 7322
Schuldendiensthilfen an Zweckverbände und dgl. 7323
Schuldendiensthilfen an gesetzliche Sozialversicherungen 7324
Schuldendiensthilfen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen 7325
Schuldendiensthilfen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen 7326
Schuldendiensthilfen an private Unternehmen 7327
Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche 7328
Sozialtransferauszahlungen 733
Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen 7331
Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen in der 
Produktgruppe Grundversorgung und Hilfen 7331 311
Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen in der 
Produktgruppe Hilfen für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 
(Asylbl.G) 7331 313
Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen in der 
Produktgruppe Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 7331 361
Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen in der 
Produktgruppe Jugendarbeit 7331 362
Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen in der 
Produktgruppe Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 7331 363
Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen 7332
Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen in der Produktgruppe 
Grundversorgung und Hilfen 7332 311
Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen in der Produktgruppe Hilfen für 
Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (Asylbl.G) 7332 313
Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen in der Produktgruppe 
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 7332 361
Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen in der Produktgruppe 
Jugendarbeit 7332 362
Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen in der Produktgruppe Sonstige 
Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 7332 363
Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende 7333
Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden, Betreuung und Beratung 7334
Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende 7335
Arbeitslosengeld II und Sozialgeld (zkT) 7336
Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (zkT) 7337
Mehraufwandsentschädigung an erwerbsfähige Hilfsbedürftige 7338
Sonstige soziale Leistungen 7339
Sonstige soziale Leistungen in der Produktgruppe Grundversorgung und Hilfen 7339 311
Sonstige soziale Leistungen in der Produktgruppe Grundsicherungsleistungen für 
Arbeitsuchende 7339 312
Sonstige soziale Leistungen in der Produktgruppe Eingliederungshilfe nach SGB IX 7339 314
Sonstige soziale Leistungen in der Produktgruppe Leistungen nach dem 
Bundesversorgungsgesetz 7339 321
Sonstige soziale Leistungen in der Produktgruppe Unterhaltsvorschussleistungen 7339 341
Sonstige soziale Leistungen in der Produktgruppe Betreuungsleistungen 7339 343
Sonstige soziale Leistungen in der Produktgruppe Hilfen für politische Häftlinge 7339 344
Sonstige soziale Leistungen in der Produktgruppe Bundeskindergeld 7339 345
Sonstige soziale Leistungen in der Produktgruppe Wohngeld 7339 346
Sonstige soziale Leistungen in der Produktgruppe Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 7339 351
Steuerbeteiligungen 734
Gewerbesteuerumlage 7341
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit 7342
Allgemeine Zuweisungen 735
Allgemeine Zuweisungen an das Land 7351
Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 7352



Bezeichnung Konto Produktb./ 
Produktgr.
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Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände und dgl. 7353
Allgemeine Zuweisungen an gesetzliche Sozialversicherungen 7354
Allgemeine Umlagen 737
Allgemeine Umlagen an das Land 7371
Allgemeine Umlagen an Landkreise 7372
Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dgl. 7373
Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden 7374
Sonstige Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände 7375
Sonstige Transferauszahlungen 7391
Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 74
Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen 7411
Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 742
Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 7421
Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 7429
Geschäftsauszahlungen 7431
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 7441
Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit 745
Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den 
Bund 7450
Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das 
Land 7451
Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an 
Gemeinden und Gemeindeverbände 7452
Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an 
Zweckverbände und dgl. 7453
Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an 
gesetzliche Sozialversicherungen 7454
Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an 
verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen 7455
Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an 
sonstige öffentliche Sonderrechnungen 7456
Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private 
Unternehmen 7457
Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige 
Bereiche 7458
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen 746
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an gemeinsamen Einrichtungen (gE) bei 
Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende 7461
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an gemeinsamen Einrichtungen (gE) bei 
Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden, Betreuung und Beratung 7462
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an gemeinsamen Einrichtungen (gE) bei 
einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende 7463
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an gemeinsamen Einrichtungen (gE) beim 
Arbeitslosengeld II und Sozialgeld 7464
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an gemeinsamen Einrichtungen (gE) bei der 
Eingliederung von Arbeitsuchenden 7465
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an gemeinsamen Einrichtungen (gE) für Bildung 
und Teilhabe 7466
Besondere Auszahlungen 748
Besondere Auszahlungen Bußgelder 7481
Besondere Auszahlungen Säumniszuschläge 7482
Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften 7483
Besondere Auszahlungen Fehlbelegungsabgabe 7484
Verfügungsmittel 7491
Fraktionszuwendungen 7492
Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 7493
Zinsen und ähnliche Auszahlungen 75



Bezeichnung Konto Produktb./ 
Produktgr.
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Zinsauszahlungen 751
Zinsauszahlungen an den Bund 7510
Zinsauszahlungen an das Land 7511
Zinsauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 7512
Zinsauszahlungen an Zweckverbände und dgl. 7513
Zinsauszahlungen an gesetzliche Sozialversicherungen 7514
Zinsauszahlungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen 7515
Zinsauszahlungen an öffentliche Sonderrechnungen 7516
Zinsauszahlungen an Kreditinstitute 7517
Zinsauszahlungen an sonstigen inländischen Bereich 7518
Zinsauszahlungen an sonstigen ausländischen Bereich 7519
Sonstige Finanzauszahlungen 759
Kreditbeschaffungskosten 7591
Verzinsung von Steuernachzahlungen 7592
Auszahlungen für Negativzinsen 7594
Sonstige Finanzauszahlungen 7599
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 78
Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen 781
Auszahlungen für Zuweisungen für Investitionsfördermaßnahmen an Bund 7810
Auszahlungen für Zuweisungen für Investitionsfördermaßnahmen an Land 7811
Auszahlungen für Zuweisungen für Investitionsfördermaßnahmen an Gemeinden und 
Gemeindeverbänden 7812
Auszahlungen für Zuweisungen für Investitionsfördermaßnahmen an Zweckverbände und 
dgl. 7813
Auszahlungen für Zuweisungen für Investitionsfördermaßnahmen an gesetzliche 
Sozialversicherungen 7814
Auszahlungen für Zuschüsse für Investitionsfördermaßnahmen an verbundene 
Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen 7815
Auszahlungen für Zuschüsse für Investitionsfördermaßnahmen an sonstige öffentliche 
Sonderrechnungen 7816
Auszahlungen für Zuschüsse für Investitionsfördermaßnahmen an private Unternehmen 7817
Auszahlungen für Zuschüsse für Investitionsfördermaßnahmen an übrige Bereiche 7818
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen 7821
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen 
Vermögensgegenständen 783
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 
1000 Euro ohne Umsatzsteuer 7831
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 
Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer 7832
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen bis 150 Euro 
ohne Umsatzsteuer 7833
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 7834
Auszahlungen für die Ablösung von Dauerlasten 7835
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 784
Auszahlungen für den Erwerb von börsennotierten Aktien 7842
Auszahlungen für den Erwerb von nichtbörsennotierten Aktien 7843
Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten 7844
Auszahlungen für den Erwerb von Investmentzertifikaten 7845
Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren 7846
Auszahlungen für den Erwerb von Geldmarktpapieren 7847
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzderivaten 7848
Auszahlungen für Baumaßnahmen 785
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 7851
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen in der Produktgruppe Verwaltungssteuerung und 
Service 7851 111
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen im Produktbereich Allgemeinbildende Schulen 7851 21
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen im Produktbereich Förderschulen 7851 22



Bezeichnung Konto Produktb./ 
Produktgr.

Betrag

Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen im Produktbereich Berufsbildende Schulen 7851 23
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen im Produktbereich Weitere schulische Aufgaben 7851 24
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen in der Produktgruppe Sportstätten und Bäder 7851 424
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen in der Produktgruppe Räumliche Planungs- und 
Entwicklungsmaßnahmen 7851 511
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen in der Produktgruppe Bau- und 
Grundstücksordnung 7851 521
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen in der Produktgruppe Wohnbauförderung 7851 522
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen in der Produktgruppe Elektrizitätsversorgung 7851 531
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen in der Produktgruppe Gasversorgung 7851 532
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen in der Produktgruppe Wasserversorgung 7851 533
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen in der Produktgruppe Fernwärmeversorgung 7851 534
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen in der Produktgruppe Kombinierte Versorgung 7851 535
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen in der Produktgruppe Abfallwirtschaft 7851 537
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen in der Produktgruppe Abwasserbeseitigung 7851 538
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen in der Produktgruppe Gemeindestraßen 7851 541
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen in der Produktgruppe Kreisstraßen 7851 542
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen in der Produktgruppe Landesstraßen 7851 543
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen in der Produktgruppe Bundesstraßen 7851 544
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen in der Produktgruppe ÖPNV 7851 547
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen in der Produktgruppe Sonstiger Personen- und 
Güterverkehr 7851 548
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 7852
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen in der Produktgruppe Verwaltungssteuerung und 
Service 7852 111
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen im Produktbereich Allgemeinbildende Schulen 7852 21
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen im Produktbereich Förderschulen 7852 22
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen im Produktbereich Berufsbildende Schulen 7852 23
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen im Produktbereich Weitere schulische Aufgaben 7852 24
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen in der Produktgruppe Sportstätten und Bäder 7852 424
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen in der Produktgruppe Räumliche Planungs- und 
Entwicklungsmaßnahmen 7852 511
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen in der Produktgruppe Bau- und Grundstücksordnung 7852 521
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen in der Produktgruppe Wohnbauförderung 7852 522
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen in der Produktgruppe Elektrizitätsversorgung 7852 531
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen in der Produktgruppe Gasversorgung 7852 532
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen in der Produktgruppe Wasserversorgung 7852 533
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen in der Produktgruppe Fernwärmeversorgung 7852 534
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen in der Produktgruppe Kombinierte Versorgung 7852 535
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen in der Produktgruppe Abfallwirtschaft 7852 537
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen in der Produktgruppe Abwasserbeseitigung 7852 538
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen in der Produktgruppe Gemeindestraßen 7852 541
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen in der Produktgruppe Kreisstraßen 7852 542
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen in der Produktgruppe Landesstraßen 7852 543
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen in der Produktgruppe Bundesstraßen 7852 544
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen in der Produktgruppe ÖPNV 7852 547
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen in der Produktgruppe Sonstiger Personen- und 
Güterverkehr 7852 548
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 7853
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen in der Produktgruppe Verwaltungssteuerung 
und Service 7853 111
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen im Produktbereich Allgemeinbildende Schulen 7853 21
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen im Produktbereich Förderschulen 7853 22
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen im Produktbereich Berufsbildende Schulen 7853 23
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen im Produktbereich Weitere schulische 
Aufgaben 7853 24
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen in der Produktgruppe Sportstätten und Bäder 7853 424



Bezeichnung Konto Produktb./ 
Produktgr.

Betrag

Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen in der Produktgruppe Räumliche Planungs- und 
Entwicklungsmaßnahmen 7853 511
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen in der Produktgruppe Bau- und 
Grundstücksordnung 7853 521
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen in der Produktgruppe Wohnbauförderung 7853 522
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen in der Produktgruppe Elektrizitätsversorgung 7853 531
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen in der Produktgruppe Gasversorgung 7853 532
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen in der Produktgruppe Wasserversorgung 7853 533
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen in der Produktgruppe Fernwärmeversorgung 7853 534
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen in der Produktgruppe Kombinierte Versorgung 7853 535
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen in der Produktgruppe Abfallwirtschaft 7853 537
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen in der Produktgruppe Abwasserbeseitigung 7853 538
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen in der Produktgruppe Gemeindestraßen 7853 541
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen in der Produktgruppe Kreisstraßen 7853 542
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen in der Produktgruppe Landesstraßen 7853 543
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen in der Produktgruppe Bundesstraßen 7853 544
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen in der Produktgruppe ÖPNV 7853 547
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen in der Produktgruppe Sonstiger Personen- und 
Güterverkehr 7853 548
Sonstige Investitionsauszahlungen         7891
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 79
Auszahlungen zur Tilgung von Anleihen 7911
Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 792
Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen beim Bund 7920
Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen beim Land 7921
Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei Gemeinden und 
Gemeindeverbänden 7922
Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei 
Zweckverbänden und dgl. 7923
Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei gesetzlichen 
Sozialversicherungen 7924
Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei verbundenen 
Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen 7925
Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei öffentlichen 
Sonderrechnungen 7926
Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei Kreditinstituten 7927
Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen beim sonstigen 
inländischen Bereich 7928
Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen beim sonstigen 
ausländischen Bereich 7929
Tilgung sonstiger Wertpapierschulden 7941
Gewährung von Ausleihungen 795
Gewährung von Ausleihungen an Bund 7950
Gewährung von Ausleihungen an Land 7951
Gewährung von Ausleihungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 7952
Gewährung von Ausleihungen an Zweckverbände und dgl. 7953
Gewährung von Ausleihungen an gesetzliche Sozialversicherungen 7954
Gewährung von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und 
Sondervermögen 7955
Gewährung von Ausleihungen an öffentliche Sonderrechnungen 7956
Gewährung von Ausleihungen an Kreditinstitute 7957
Gewährung von Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche 7958
Gewährung von Ausleihungen an sonstige ausländische Bereiche 7959



Bezeichnung Konto Betrag
Anleihen 3011
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 321
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen beim 
Bund 3210
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen beim 
Land 3211
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei 
Gemeinden und Gemeindeverbänden 3212
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei 
Zweckverbänden und dgl. 3213
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei 
gesetzlichen Sozialversicherungen 3214
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei 
verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen 3215
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei 
öffentlichen Sonderrechnungen 3216
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei 
Kreditinstituten 3217
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen beim 
sonstigen inländischen Bereich 3218
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen beim 
sonstigen ausländischen Bereich 3219
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten 331
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten beim Bund 3310
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten beim Land 3311
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten bei Gemeinden und Gemeindeverbänden 3312
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten bei Zweckverbänden und dgl. 3313
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten bei gesetzlichen Sozialversicherungen 3314
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten bei verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und 
Sondervermögen 3315
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten bei öffentlichen Sonderrechnungen 3316
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten bei Kreditinstituten 3317
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten beim sonstigen inländischen Bereich 3318
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten beim sonstigen ausländischen Bereich 3319
Sonstige Wertpapierschulden 3711



Bezeichnung Merkmal Prozent
Hebesätze lt. Haushaltssatzung
Grundsteuer A H11
Grundsteuer B H21
Gewerbesteuer H31
Umlagesätze der Landkreise
Kreisumlagesatz U11
Kreisumlagesatz zur Steuerkraftzahl Grundsteuer A U111
Kreisumlagesatz zur Steuerkraftzahl Grundsteuer B U112
Kreisumlagesatz zur Steuerkraftzahl Gewerbesteuer U113
Kreisumlagesatz zur Steuerkraftzahl Gemeindeanteile an der Einkommensteuer U114
Kreisumlagesatz zur Steuerkraftzahl Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer U115
Kreisumlagesatz aus den Schlüsselzuweisungen U116
Umlagesätze der Verbandsgemeinden
Verbandsgemeindeumlagesatz V11
Verbandsgemeindeumlagesatz zur Steuerkraftzahl Grundsteuer A V111
Verbandsgemeindeumlagesatz zur Steuerkraftzahl Grundsteuer B V112
Verbandsgemeindeumlagesatz zur Steuerkraftzahl Gewerbesteuer V113
Verbandsgemeindeumlagesatz zur Steuerkraftzahl Gemeindeanteile an der Einkommensteue  V114
Verbandsgemeindeumlagesatz zur Steuerkraftzahl Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer V115
Verbandsgemeindeumlagesatz aus den Schlüsselzuweisungen V116
Anteil der Investitionspauschale gemäß § 16 Abs. 4 FAG V117



Bezeichnung Merkmal Betrag
Bargeld und Einlagen
Bargeld und Einlagen - Bestand zum Quartalsende T15
Bargeld und Einlagen - Bestand zum Quartalsende des Vorquartals T16
Finanzderivate
Finanzderivate - geleistete Zahlungen T61
Finanzderivate - erhaltene Zahlungen T65
Sonstige Forderungen
Sonstige Forderungen - Bestand zum Quartalsende T75
Sonstige Forderungen - Bestand zum Quartalsende des Vorquartals T76



 
 

 Veröffentlichungen im Statistischen Landesamt Sachsen-Anhalt 
 

Im Monat August 2020 erschienen 
 

Bestell-Nr. Kennziffer/Periodizität Titel 
Preis Print 
(in EUR) 

   
1 Z 0 03 Z  Statistisches Monatsheft 08/2020 5,50 
    
3 A 6 04 A VI j/18 Erwerbstätige am Arbeitsort und Standard-Arbeitsvolumen nach Kreisen 1991 - 2018   
  Revidierte Ergebnisse Jahresdurchschnittsberechnungen bezogen auf den Stand der   
  Bundesrechnung August 2019 10,50 
    
3 E 1 02 E I m-5/2020 Tätige Personen, Umsatz im Verarbeitenden Gewerbe sowie im Bergbau und der  
  Gewinnung von Steinen und Erden Mai 2020: vorläufige Ergebnisse  
  Betriebe mit 50 und mehr tätigen Personen 5,00 
    
3 E 1 09 E I vj-01/2020 Produktion ausgewählter Erzeugnisse I. Quartal 2020 2,50 
    
3 E 2 01 E II m-4/2020 Umsatz, Tätige Personen, Auftragseingang und Auftragsbestand im Baugewerbe  
  Mai 2020 2,50 
    
3 G 1 01 G I m-5/2020 Entwicklung von Umsatz und Beschäftigten im Einzelhandel vorläufige Ergebnisse  
   Mai 2020 2,00 
    
3 G 1 03 G I m-4/2020 Entwicklung von Umsatz und Beschäftigten im Kraftfahrzeughandel vorläufige Ergebnisse  
  April 2020 2,00 
    
3 G 3 01 G III j/18 Aus- und Einfuhr Jahr 2018 6,00 
    
3 G 4 01 G IV m-5/2020 Gäste und Übernachtungen im Reiseverkehr, Beherbergungskapazität  
  Mai 2020, Januar bis Mai 2020: vorläufige Ergebnisse 6,00 
    
3 G 4 02 G IV m-5/2020 Entwicklung von Umsatz und Beschäftigten im Gastgewerbe vorläufige Ergebnisse  
  Mai 2020 2,00 
    
3 K 3 01 K III j/19 Schwerbehinderte Menschen Jahr 2019 2,50 
    
3 M 1 02 M I vj-2/2020 Preisindizes für Bauwerke Mai 2020 3,00 
    
3 P 1 03 PI j/17 Bruttoanlageinvestitionen 1991 - 2017: bezogen auf den Stand der Bundesrechnung  
  August 2019 4,00 

    
    
    

Alle Veröffentlichungen stehen kostenfrei als PDF-Datei zum Download unter https://statistik.sachsen-anhalt.de zur Verfügung. Bei einer Bestellung 
ersetzen Sie bitte die erste Stelle der Bestellnummer durch eine „6“. 
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